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Politische Gemeinde Hausen am Albis 
Beschlüsse der Gemeindeversammlungen vom 11. Dezember 2008 
 
 
1. Reformierte Kirchgemeinde  

1.1. Der Voranschlag 2009 des reformierten Kirchgemeindeguts und die Festsetzung des er-
forderlichen Steuersatzes werden genehmigt. 

2. Politische Gemeinde  
2.1. Der Voranschlag 2009 des Politischen Gemeindeguts und die Festsetzung des erforder-

lichen Steuersatzes werden genehmigt 
2.2. Die Teilrevision der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Hausen am Albis wird 

zuhanden der Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009 verabschiedet. 
2.3. Das Projekt "Ersatz Wasserleitung und Sanierung Moosstrasse" und der beantragte 

Kredit von Fr. 342'000.-- werden genehmigt. 
2.4. Die Bauabrechnung des Projektes "Ersatz Wasserleitung und Strassensanierung Hinte-

ralbis" wird genehmigt. 
2.5. Die Bauabrechnung des Projektes "Umlegung und Sanierung des ehemaligen öffentli-

chen Gewässers Nr. 9c" wird genehmigt. 
3. Primarschulgemeinde  

3.1. Die Einführung der Tagesstrukturen an der Primarschule Hausen am Albis auf Beginn 
des Schuljahres 2009/10 und der beantrage jährlich wiederkehrende Bruttokredit von 
Fr. 238’000.-- werden genehmigt. 

3.2. Der Voranschlag 2009 des Primarschulgutes und die Festsetzung des erforderlichen 
Steuersatzes werden genehmigt. 

3.3. Die Totalrevision der Gemeindeordnung der Primarschule Hausen am Albis wird zuhan-
den der Urnenabstimmung vom 17. Mai 2009 verabschiedet. 

   
Rechtsmittelbelehrung: 
Beim Bezirksrat Affoltern am Albis, im Grund 15, 8910 Affoltern am Albis, können - von der Veröf-
fentlichung an gerechnet - schriftlich folgende Rechtsmittel ergriffen werden: 
− innert 5 Tagen Rekurs wegen Verletzung der politischen Rechte sowie der Vorschriften über 

ihre Ausübung (gemäss § 147 Gesetz über die politischen Rechte) 
− innert 30 Tagen Rekurs mit dem Begehren um Berichtigung des Protokolls (gemäss § 54 Ge-

meindegesetz) 
− innert 30 Tagen Beschwerde gegen die gefassten Beschlüsse (gemäss § 151 Gemeindege-

setz) 
Die Rechtsmittel müssen einen Antrag und eine Begründung enthalten. Das Protokoll liegt zu den 
Schalteröffnungszeiten in der Einwohnerkontrolle zur Einsicht auf. 
   
  Gemeinderat Hausen am Albis 
 
 

  Geht zur Publikation an Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern 
 vom Dienstag, 16. Dezember 2008 

 
 Geht zur Kenntnisnahme an 

 weitere Medienunternehmen Gemäss Mail-Verteiler "Regio-Info" 
 

 Internet Beatrice Müller, im Hause 
 

Hausen am Albis, 12. Dezember 2008 Gemeindeverwaltung Hausen am Albis 
Walter Suter, Gemeindeschreiber a.i. 

 


